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Bürgschaften

� Brandenburg Kredit 
Innovativ mit Haftungs-
freistellung)

Zuschüsse

� BIG - Brandenburgischer 
Innovationsgutschein

� Brandenburger 
Innovationsfachkräfte

� Kompetenzentwicklung in 
Kultur- u. Kreativwirtschaft

� Gründung innovativ

� GRW-G

� GRW-Netzwerke

� Markterschließung im 
Ausland und Messen (M2)

� Meistergründungsprämie 
Brandenburg

� NESUR

� ProFIT Brandenburg

� Weiterbildungsrichtlinie

Darlehen

� Mikrokredit Brandenburg

� ProFIT Brandenburg

� Brandenburg-Kredit
Gründung

� Brandenburg-Kredit
Mittelstand

� Brandenburg-Kredit
Ländlicher Raum

� ILB-Konsortialfinan-zierung
Mittelstand

� KoSta

� Film- und 
Medienfinanzierung

Eigenkapital

� Frühphasenfinanzierung

� Wachstumsfinanzierung

� Brandenburg-Kredit
Mezzanine II

Angebote für die Brandenburger Kreativwirtschaft

Partner der Wirtschaft: ILB -Unternehmensförderung



Kompetenzentwicklung in Kultur- und Kreativwirtschaft

Ziele:

• Potenziale von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft entwickeln 

• Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit verbessern

• Wachstumsdynamik erhöhen

• Innovationskraft stärken

• Beschäftigung in der Branche stabilisieren und erhöhen

• Branchenübergreifende und interdisziplinäre Wertschöpfung anstoßen
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Kompetenzentwicklung in Kultur- und Kreativwirtschaft

Förderfähige Maßnahmen:

• Organisatorische und strukturelle Veränderungen bestehender Unternehmen

• Entwicklung neuer Produkte, Märkte und Absatzwege

• Wirtschaftliche Neuausrichtung von Unternehmen

� wirtschaftliches Handeln
� Effizienz
� Wettbewerbsfähigkeit

• Unternehmenskooperationen

� gemeinsam neue Produkte entwickeln
� gemeinsames Marketing aufbauen
� gemeinsame Marke entwickeln
� gemeinsam Märkte und Absatzlinien aufbauen 
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Kompetenzentwicklung in Kultur- und Kreativwirtschaft

Förderfähige Ausgaben:

• Ausgaben für eigenes Personal (AG-Brutto)

• Sachausgaben

• Ausgaben für Urheberrechte oder andere Immaterialgüterrechte, sowie für Werbung
insgesamt bis max. 10% der förderfähigen Gesamtausgaben 

• Lieferungen und Leistungen externer Dienstleister
bis max. 50% der förderfähigen Gesamtausgaben

nicht förderfähig sind:

• Fortlaufende Betriebskosten (Zusätzlichkeit der Förderung)

• Investitionskosten

• Abschreibungs- und Finanzierungskosten
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Kompetenzentwicklung in Kultur- und Kreativwirtschaft

Wer wird gefördert?

Was wird gefördert?

Wie viel wird 
gefördert?

Unternehmen

Freiberufler

Einzelunternehmer

Kultur ++ Kreativität == Wettbewerb
Einzelprojekte und 
Kooperationen

Zuschuss: 25 bis 120 TEUR

80% der förderfähigen Gesamtausgaben

Betriebsstätte 
bzw. 
ESt-Pflicht 
im Land
Brandenburg
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Kompetenzentwicklung in Kultur- und Kreativwirtschaft

weit gefasster Unternehmensbegriff der EU-Kommission
z.B. auch Vereine, die einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb unterhalten

gesellschaftsrechtlich:

gemeinsame Neugründung eines Unternehmens

vertragsrechtlich:

Lieferungs- und Leistungsvertrag

Achtung! i.d.R. 3 Angebote einholen, ggf. Vergaberecht 
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Unternehmen ?

Kooperationen?



Weiterbildungsrichtlinie

Ziele:

• Beschäftigungsfähigkeit erhalten und verbessern 

• Arbeitsplätze erhalten und aufbauen
insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen

• Kontinuierliche Beteiligung an beruflicher Weiterbildung erhöhen
insbesondere von Geringqualifizierten, Älteren, atypisch Beschäftigten, 
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund
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Weiterbildungsrichtlinie

Wer wird gefördert?

Was wird gefördert?

Wie viel wird 
gefördert?

Unternehmen

Freiberufler

Einzelunternehmer

Qualifizierung ++ Innovation == Erfolg
Externe, berufliche
Weiterbildungen

Zuschuss: 500 bis 3.000 EUR je Teilnehmer

50% der förderfähigen Gesamtausgaben

Betriebsstätte 
bzw.
ESt-Pflicht  
im Land
Brandenburg
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Wir sind für Sie da

Kompetenzentwicklung: Frank Tesmer Tel. 0331 6 60 2800
Tobias Grün Tel. 0331 6 60 2806

Weiterbildungsrichtlinie: Karin Friedrichs Tel. 0331 6 60 2810
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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